
Film- und Medienförderung in 
Niedersachsen und Bremen
www.nordmedia.de

Erlösmanagement 



• Sofern Ihnen die Förderung als erfolgsbedingt rückzahlbares Darlehen gewährt 
wurde, ist nordmedia fortlaufend über alle anfallenden Erlöse zu unterrichten.

• Pflicht zur Einreichung der Erlösmitteilung in der Regel: 
– nach Uraufführung / Projektabschluss in den ersten beiden Jahren jeweils 

halbjährlich per 30.06. und 31.12., 
– danach jährlich per 31.12., 
– auch wenn keine Erlöse erzielt wurden (Nullmeldung).

• Verpflichtung erlischt nach vollständiger Tilgung des Darlehens oder i.d.R. spätestens   
nach 10 Jahren. 

• Erlösmitteilungen zukünftig bitte nur noch über das Antrags- und Förderportal 
einreichen. 
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Nach erfolgter Prüfung der Erlösmitteilung durch nordmedia können Sie sich den 
Berechnungsbogen / Prüfvermerk im Antrag- und Förderportal herunterladen: 
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Erlösabrechnung ohne Tilgungsverpflichtung: 



16

Erlösabrechnung  

Erlösabrechnung mit Tilgungsverpflichtung: 



• Bitte reichen Sie die Erlösmitteilungen zeitnah nach Fälligkeit vollständig ein.

• Die Erlöse müssen bitte periodengerecht gemeldet werden, nicht kumuliert.

• Bei Fragen zum Thema Erlösmanagement stehe ich Ihnen gern zur Verfügung:

Esther Kienke 
Referentin Auszahlungs- und Erlösmanagement 

montags bis donnerstags 10:00 – 14:00 Uhr 
Tel. (0511) 123 456 – 30
e.kienke@nordmedia.de
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Film- und Medienförderung in 
Niedersachsen und Bremen
www.nordmedia.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


